100 Jahre Richterbund in Thüringen

Auch in Thüringen jährt sich in diesem Jahr die Gründung des Richterbundes zum 100. Male.
Die erste Meldung in der Deutschen Richterzeitung kann man im Heft 6 des ersten Jahrganges 1909 nachlesen. Unter „Kleine Mitteilungen“ heißt es:

„Sachsen-Meiningen. In Meiningen ist die Bildung eines Richtervereins im Gange. Der MRV wird dem DRB beitreten.“

Die Gründung erfolgte dann am 19. September 1909 mit immerhin 62 Mitgliedern. Erster Vorsitzender war „Müller, Geh. Justizrat, LGR, Meiningen“. Der Meininger Richterverein wurde von Richtern und Staatsanwälten aus den Fürstentümern Sachsen-Meiningen und Schwarzburg- Rudolstadt gebildet. Zeitnah trat der Richterverein Meiningen als elfter Bundesverein dem Deutschen Richterbund bei.
Es folgten der Altenburger Richterverein am 1. November 1909 mit dem ersten Vorsitzenden LGDir. Dr. Schreck aus Altenburg, der Richterverein für das Fürstentum Reuß j. L. am 22. Dezember 1909 mit dem ersten Vorsitzenden LGPräs. Geh. OJR. Dr. Hagen aus Gera und der Richterverein für das Fürstentum Reuß ä. L. am 6. Juli 1911 mit dem ersten Vorsitzenden LGDir. Steinhaeuser aus Greiz.
Etwas früher - am7. Mai 1911 - schlossen sich die Richter und Staatsanwälte im Großherzogtum Sachsen zum „Weimarischen Richterverein“ zusammen. Im Heft 11 der Deutschen Richterzeitung des Jahres 1911 heißt es dazu u.a.: „Es traten ihm sofort 65 Herren bei, das sind rund 85 % aller weimarischen Richter und Staatsanwälte. Mit besonderer Genugtuung wurde es allseitig begrüßt, daß auch die Mehrzahl der weimarischen Mitglieder des Oberlandesgerichts Jena ihren Beitritt erklärten. Um diesen Beifall auch äußerlich zum Ausdruck zu bringen, wurde ein Mitglied dieses Gerichts einstimmig in den Vorstand gewählt. Denselben bilden:
Landgerichtsrat Schaller in Weimar als Vorsitzender;

Oberlandesgerichtsrat, Geh. Justizrat Schmid-Burg in Jena als 1. Beisitzer;

Landgerichtsdirektor Dr. Fürbringer in Eisenach als 2. Beisitzer;

Amtsgerichtsrat Hansen in Jena als Schriftführer;

Landrichter Reinhardt in Weimar als Kassenführer.

Zweck und Satzung stimmen natürlich mit denen der anderen Vereine im wesentlichen überein. Standes- und Gehaltsfragen sind nicht ausgeschlossen. Assessoren können als außerordentliche Mitglieder aufgenommen werden, haben aber kein Stimmrecht. Der Jahresbeitrag ist 6 Mark.“
Der Weimarische Richterverein zählte im Sommer 1912 80 Mitglieder. Lediglich 6 Richter und Staatsanwälte gehörten dem Verein nicht an. 1912 wurde der Weimarische Richterverein vom Justizministerium des Landes als Gesprächspartner akzeptiert und faktisch offiziell anerkannt. Der Verein kümmerte sich von Anfang an um soziale Belange (u.a. Gehaltsfragen), arbeitete an Gesetzesvorschlägen mit, fertigte einen Entwurf von „Winken für das rechtssuchende Publikum“, beschloss die Herstellung einer „Handausgabe“ des noch geltenden Textes der Gesetze und Verordnungen des Großherzogtums in bezug auf das ganze Rechtsgebiet - Privat-, Straf- und öffentliches Recht und - schlug vor, das Tragen von Roben in den öffentlichen Sitzungen einzuführen.
Als letzter der Thüringer Richtervereine wurde am 3. Mai 1913 der Richterverein für die Herzogtümer Coburg und Gotha gebildet. Erster Vorsitzender wurde LGR. Muther aus Gotha.
Der Bericht über die Gesamtorganisation des Deutschen Richterbundes in Heft 1/1914 weist für die Thüringer Richtervereine folgende Mitgliederzahlen aus:
· Richterverein für Sachsen –Meiningen 
und Schwarzburg-Rudolstadt




86

· Altenburger Richterverein





44

· Richterverein für das Fürstentum Reuß j.L.


42

· Weimarischer Richterverein





80

· Richterverein für das Fürstentum Reuß ä.L.


16

· Richterverein für die Herzogtümer Coburg und Gotha
37

Ein ausführlicher Artikel über die Tätigkeit des Weimarischen Richtervereins in den Jahren 1913 bis 1915  ist in Nr. 21/22 der Deutschen Richterzeitung des Jahres 1915 abgedruckt. Es heißt dort u.a.: 
„Der Vorstand hat des öfteren Sitzungen abgehalten und folgende Eingaben an das Gr. Staatsministerium gemacht: a) Erteilung des regelmäßigen Urlaubs auch außerhalb der Gerichtsferien und bei Richtern über 50 Jahren bis zu sechs Wochen, b) Erhöhung des richterlichen Höchstgehalts auf 7200 M., statt wie vorgeschlagen 7200 M.; Belassung der LGDirektoren in derselben Gehaltsstufe wie die vortragenden Räte; Gewährung der Oberamtsrichterzulage je an die ältesten Räte bei den LG. Weimar und Eisenach (anläßlich der allgemeinen Gehaltsaufbesserung Anfang 1913), c) Einführung der Amtsrobe bei den Amts-, namentlich den Schöffengerichten für Richter und Gerichtsschreiber, d) Verleihung des Titels ,Justizrat‘ nicht mehr an Richter. – Eine Antwort auf die Eingaben ist bisher nicht erfolgt, auch nicht auf die unter a) obwohl sie erneuert wurde.“
Im Bericht wird auch mitgeteilt, dass im Jahre 1914 vier Mitglieder des Vereins im Krieg gefallen sind.
In den Folgejahren – der Zeit des Ersten Weltkriegs – waren die Aktivitäten  der Thüringer Richtervereine wesentlich eingeschränkt.
Im Heft Nr. 1/2 der Deutschen Richterzeitung des Jahres 1919 ist vermerkt, dass die Richter von Sachsen-Meiningen und Schwarzburg-Rudolstadt ihre Ämter unverändert fortführen.

Im Bericht des Vorsitzenden des Weimarischen Richtervereins vom Frühjahr 1919 in der Deutschen Richterzeitung 7/8 von 1919 wird dargestellt, dass an der Gründung eines Bundes der Beamtenvereine mitgewirkt und auch der erste Vorsitzende, Herr Oberamtsrichter Justizrat Metzner, gestellt wurde. Auch trat der Verein für einen Zusammenschluss der thüringischen Richtervereine ein.
Mit Wirkung vom 1. Januar 1920 schlossen sich die Richtervereine von Reuß j.L. und Reuß ä.L. zum Reußischen Richterverein zusammen.
Am 31.10.1920 fand dann der erste Thüringische Richtertag in Jena statt. Die Teilnehmer sprachen sich für die Bildung eines einheitlichen Thüringischen Richtervereins aus, sobald die Verwaltung der bisherigen Teilstaaten nach Weimar verlegt wird und setzen einen Ausschuss zur Vorbereitung ein. Zur Beschlussfrage wurden 5 Leitsätze angenommen.
Am 29. Mai 1921 wurde dann in Jena der „Thüringer Richterverein“ gegründet. Vorsitzender wurde der langjährige Vorsitzende des Weimarischen Richtervereins, LGDir. Schaller.

Im Zeitraum von 1921 bis 1931 fanden fünf Thüringer Richtertage statt.

Der 6. Thüringer Richtertag am 11. Juni 1933 in Weimar bedeutete das Ende des Thüringer Richtervereins. Der Verein trat geschlossen dem Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen bei und bekundete damit und mit weiteren Beschlüssen ausdrücklich seine Gleichschaltung mit dem nationalsozialistischen Regime.
